
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/9/12 10ObS239/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1989

Norm

ASVG §209

Rechtssatz

Die Bestimmungen des § 209 ASVG über die vorläu2ge Versehrtenrente bezwecken, einem Versehrten rasch und ohne

weitläufiges Verfahren eine Rente zukommen zu lassen, wenn die Berechtigung dem Grunde nach feststeht.
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